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1. Allgemeines 
Der Kontrollplan ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Er ergänzt die Qualitätsvorgaben im Leis-
tungsverzeichnis. 

Er bezieht sich auf die Bauausführung. Kontrolliert werden Materialien, zugelieferte Fertigbauteile und Ver-
fahren des Bauvorgangs. 

Die von der Bauherrschaft durchgeführten Kontrollen (Prüfplan des Bauherrn) ersetzen die von den Ausfüh-
renden betriebenen Eigenprüfungen (Prüfplan des Unternehmers) nicht. 

2. Inhalt 
Der Kontrollplan definiert die Massnahmen, die der Bauherr treffen muss, um die vorschriftsgemässe Aus-
führung der Bauteile (Verarbeitung, Materialeigenschaften, Funktionstüchtigkeit etc.) überprüfen zu können. 

Für die von der Bauherrschaft zu prüfenden Teile sind folgende Punkte darzulegen: 

- Prüfmethoden und Prüfkriterien 
- Anforderungen und zulässige Abweichungen 
- Massnahmen bei Abweichungen gegenüber den Anforderungen 
- Art, Umfang, Durchführung und Zeitpunkt der Kontrollen 
- Personen oder Instanzen, welche die Kontrollen durchführen 
- Informationsfluss 
- Verantwortlichkeiten 

 
Die Ergebnisse der Kontrollen sind in Protokollen festzuhalten. 

3. Mindestanforderungen an den Prüfplan des Unter-
nehmers 

Der Prüfplan des Unternehmers basiert auf dessen Qualitätssicherungssystem und hat die entsprechenden 
Vorgaben zu berücksichtigen. 

Er beinhaltet neben den gemäss Kontrollplan durch den Unternehmer durchzuführenden Prüfungen sämtli-
che weiteren Kontrollen und Prüfungen, welche für die Gewährleistung der vorschriftsgemässen Ausführung 
der Bauteile erforderlich sind und durch den Unternehmer (resp. durch eine spezialisierte Firma in dessen 
Auftrag) zu seinen Lasten und in eigener Verantwortung durchgeführt werden. 

Für die zu prüfenden Teile sind mindestens die gleichen Punkte zu definieren, welche im vorhergehenden 
Abschnitt für den Kontrollplan aufgeführt sind. 

4. Dokumentenvorlage 
Die Dokumentenvorlage Kontrollplan (TMB Nr. 22 001-20142) kann auf www.astra.admin.ch bezogen wer-
den. 

Die Dokumentenvorlage dient in erster Linie als Gedankenstütze für den Inhalt des Kontrollplans in normalen 
Fällen. Sie ist jedoch nicht abschliessend und entbindet den Projektverfasser in keiner Weise von seiner 
Verantwortung. 

http://www.astra.admin.ch/
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